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TriMne der 
^Meinung 

Ein Lob den Gemeinden 
Wie Sie am Donnerstag berichteten, ist die 

Stiftung für das Alter jetzt Wirklichkeit gewor
den. Sie stellt ein Gemeinschaftswerk zwischen 
dem Staat Liechtenstein und den 11 Gemeinden 
unseres Landes dar. Das erste Altersheim wird 
in absehbarer Zeit in Vaduz entstehen. — Was 
mich in diesem Zusammenhang besonders ge
freut hat, ist der grosse Solidaritätsbeweis, den 
unsere Gemeinden hier erbracht haben. Die 
gute Sache, das Pflichtbewusstsein um unsere 
alten Mitbürger hat alle Gegensätze überwun
den, hat sich über den Scheidgraben und über 
alle anderen Grenzen hinweggesetzt, Der Ge
meinde Vaduz darf man darüber hinaus Aner
kennung dafür zollen, dass sie sich spontan 
bereit erklärte, das Grundstück für das erste 
Altersheim in Liechtenstein zu günstigen Be
dingungen bereitzustellen. Den übrigen Ge
meinden muss man dafür danken, dass sie 
diese Lösung frei von jedem Oertligeist unter
stützt haben. Ein Lob den Gemeinden für die
sen Grundstein zu einem bedeutenden Sozial
werk, das im Sinne des Wortes mit goldenen 
Lettern in die Geschichte unseres Landes ein
gehen wird. (a-pO 

vm$TagaIag 
Weiterhin bemühen sich ausländische Jour

nalisten die Situation in Liechtenstein im Hin
blick auf die bevorstehende Abstimmung über 
das Frauenstimmrecht zu umreissen. So bringt 
das Schweizer Fernsehen am kommenden Mon
tag um 19.00 Uhr (Antenne) einen Kurzfilm, der 
die Entwicklung, die zu dieser Volksabstim
mung führte, aufzeigen wird. Weitere Sendun
gen zu diesem Thema werden vom Österreicher 
und Schweizer Radio erwartet. Wir werden zu 
gegebener Zeit noch gesondert darauf hin
weisen. 

* 
Ein sehr positives Echo und ausgezeichnete 

I Kunstkritiken brachten die Arbeiten des liech
tensteinischen Künstlers Dr. Georg Malin in der 
Wittikoner Kirche und seine Kunstausstellung 
in der Paulus-Akademie ein. Den «Neuen Zür
cher Nachrichten» entnehmen wir eine Bespre
chung seines Schaffens (Wir zitieren, Seite 2) 

* 
Berichte über die Einsätze der liechtenstei 

Inischen Skirennläufer (erfreuliche Resultate für I Willi Frommelt in Japan und Martha Bühler in 
Iden USA) bringen wir auf Seite 5. 
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Worüber stimmen wir am 28. Februar ab ? 
Ein Ja bedeutet die Einführung des Frauenstimmrechtes auf Landesebene — Gemeinden müssen gesondert darüber abstimmen 

Im Vorfeld zur Volksabstimmung über die 
Einführung des Frauenstimmrechtes hat  sich 
naturgemäss eine engagierte, öffentliche Dis
kussion entwickelt. Im Bereich dieser Ge
spräche und Argumente muss man immer wie
der feststellen, dass in weiten Kreisen der Oef-
fentlichkeit noch nicht Klarheit darüber 
herrscht, was die Abstimmung vom 28. Februar 
tatsächlich beinhaltet. Da heisst es beispiels
weise, dass die Gemeinden dann automatisch 
das Stimm- und Wahlrecht der Frau einführen 
müssen, dass die Zahl der Landtagsmandate 
zwangsläufig erhöht werden müsse usw. 

Die Vorlage zum Verfassungsgesetzt, über 
die der Stimmbürger am 26. und 28. Februar 
entscheiden wird, ist in den wesentlichen Pas
sagen folgenden Wortlautes: 

Verfassung Artikel 29, Absatz 2: «Die poli
tischen Rechte stehen allen Landesangehörigen 
zu, die das 20. Lebensjahr vollendet, im Lande 
ordentlichen Wohnsitz habeii und nicht im 
Wahl- oder Stimmrecht eingestellt sind.» 

Verfassung Artikel llObis: «In Gemeinde
angelegenheiten sind alle in der Gemeinde 
wohnhaften Liechtensteiner unter den in Ar
tikel 29, Absatz 2, genannten Voraussetzungen 
•wähl- und stimmberechtigt. 

Die Gemeinden k ö n n e n  in ihrem Bereich 
durch Gemeindeversammlungsbeschluss Liech 
tensteinerinnen das Wahl- und Stimmrecht zu 
erkennen.» 

«In den Artikeln 48, 64 und 66 der Verfas
sung vom 5, Oktober 192i, LGB1. 1921, Nr. 5, 
wird das Wort «sechshundert» durch «eintau
send» und das Wort «neunhundert» durch «ein
tausendfünfhundert» ersetzt.» 

Das Frauenstimmrecht auf Landesebene 
Wenn die liechtensteinischen Stimmbürger 

am 28. Februar mehrheitlich mit J a  stimmen, 
werden in Zukunft auch die liechtensteinischen 
Frauen in L a n d e s a n g e l e g e n h e i t e n  
zur Urne gehen können. Das bedeutet, dass die 

Frauen bei Landtagswahlen oder Volksabstim
mungen zu Sachfragen stimmberechtigt sind. 

Das Gemeindestimmrecht ist eine Sache 
für sich 

Durch die Verfassungsänderung wird erst die 
Voraussetzung geschaffen, dass das Frauen
stimmrecht auch auf Gemeindeebene eingeführt 
werden könnte. Es wird jedoch Sache einer je
den Gemeinde sein, für ihren Bereich das 
Frauenstimmrecht einzuführen oder nicht. 
Selbst in jenen Gemeinden, die am 28. Februar 
eine hohe Mehrheit für die Einführung des 
Frauenstimmrechtes verzeichnen, müsste über 
das Frauenstimmrecht in Gemeindeangelegen
heiten zu einem späteren Zeitpunkt noch ge
sondert abgestimmt werden. 

Die Verfassung ist die höchste Rechtsnorm 
Gelegentlich hört man auch das Argument, 

dass das Frauenstimmrecht in Gemeindeange
legenheiten schon deshalb automatisch einge
führt werde, weil das Gemeindegesetz be
stimmt, dass alle Bürger, die in Landesangele
genheiten das Stimmrecht haben, auch in Ge
meindeangelegenheiten stimmberechtigt sind. 
Diese Passage im Gemeindegesetz stünde nach 
einer Verfassungsänderung am 28. Februar also 
im Widerspruch zum Grundgesetz. 

Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die
ser Widerspruch im Falle eines J a  am 28. Febr. 
aufgehoben werden muss. Da die Verfassung 
die höchste Rechtsnorm im Staate ist; wird man 
die . Gesetze der Verfassung anpassen müssen, 
nicht umgekehrt. Die Stimmbürger aber wären 
überfördert, wenn sie gleichzeitig mit der 
Grundsatzänderung auch über alle Detailände
rungen abstimmen müssten, die durch den 
Grundsatzentscheid hervorgerufen werden. 

Wenn die Stimmbürger am 28. Februar J a  
stimmen und damit den Verfassungsgrundsatz 
ändern, zieht dies selbstverständlich auch eine 
sinngemässe Aenderung des Gemeindegesetzes 

Argumente, Argumente. 
Eine Reihe spezifisch liechtensteinische Standpunkte werden zur Diskussion gestellt 

Im Gegensatz zur Schweiz, wo sich die geg
nerischen und kritischen Stimmen zur Einfüh
rung des Frauenstimmrechtes weitgehend in ge-
fühlsmässigen Aeusserungen wie die Heimchen-
am-Herd-Theorie oder in konkreten Hinweisen 
auf Wehrdienstpflicht und dergleichen erschöpf
ten, treten in unserer. Frauenstimmrechtsdiskus-
sion immer mehr typisch liechtensteinische Ar
gumente in den Vordergrund. Mit den häufig
sten unter ihnen wollen wir uns nachstehend 
kurz auseinandersetzen. 

Das Frauenstimmrecht führt zwangsläufig 
zu einer Erhöhung der Zahl der Landtags
mandate und zu einer Verteuerung des 
politischen Lebens. 

Von der Erhöhung der Zahl der Landtags
mandate war schon lange vor der Verfassungs
änderung über das Frauenstimmrecht die Redel 
Man ist teilweise der Ansicht, dass die Zahl 
von 15 Abgeordneten (die bei einer Einwohner
zahl von 8840 im Jahre 1921 festgelegt wurde, 
heute nicht mehr ausreicht, um alle Stände des 
Landes zu vertreten. Man vertritt darüber hin
aus die Meinung, dass die grösser gewordene 
Arbeitslast auf mehr Personen verteilt und 
einer «Aemterkumulierung» in den Kommis
sionen damit vorgebeugt werden sollte. Die 
ganze Geschichte hat  aber mit dem Frauen
stimmrecht keinen Zusammenhang. Die Ein
wohnerzahl unseres Landes (mit der die Befür
worter einer Erhöhung der Landtagsmandate 
operieren) ändert sich wegen des Frauenstimm
rechtes ja bekanntlich nicht. 

Eine Verteuerung gibt es  im Falle der Ein
führung des Frauenstimmrechts ebenfalls nicht. 
Es sei denn, man argumentiert mit jenen paar 
Hundert Franken Mehrkosten für den Druck 
von 9000 (statt 4500) Stimmzetteln. Darüber 
hinaus müssen aber weder die Urnen oder die 
Kommissionen vergrössert werden. Ob ein 
Stimmenzähler zweihundertfünfzig oder fünf-

nach sich. Im Verfassungsgrundsatz heisst es, 
dass die Gemeinden für ihren Bereich selbst 
entscheiden müssen, ob sie das Frauenstimm
recht einführen wollen oder nicht. 

Die Aenderungen in den Verfassungsartikeln 
48, 64 und 66 (Referendum und Initiative) be
treffen die Erhöhung der notwendigen Unter
schriften für ein Referendum oder die Einbrin
gungen einer Volksinitiative. Diese Erhöhung 
ist gerechtfertigt, nachdem sich die Zahl der 
Stimmberechtigten im Falle einer Annahme 
des Frauenstimmrechtes in etwa verdoppeln 
würde. 

hundert Zettel kontrollieren muss, dürfte kaum 
einen Einfluss auf sein Taggeld haben. 

Bevor man das Frauenstimmrecht einführt, 
sollte man den auswärtigen Liechtenstei
nern das Stimmrecht in politischen Ange
legenheiten der BUrgergemeinde ihres 
Wohnortes geben. 

Mit Ausnahme von Einbürgerungsfragen, 
Aenderungen der Gemeindegrenzen oder Ab
stimmungen über den Bürgerboden, der j a  den 
Bürgern einer Gemeinde gehört, können liech
tensteinische Landesbürger in allen Gemeinde
angelegenheiten mitentscheiden, gleichgültig 
welcher Gemeinde sie bürgerrechtlich zugehö
ren. Ein Schellenberger, der in Vaduz wohnt, 
kann den Vorsteher und die Gemeinderäte, die 
Steuerfragen, die Schulfragen und alle anderen 
Gemeindebelangen ebenso mitbestimmen, wie 
ein Schaaner, der in Eschen wohnt oder ein 
Plankner in Triesenberg. Er hat das gleiche 
Recht Initiativen oder ein Referendum in Ge
meindeangelegenheiten zu portieren, wie jeder 
Gemeindebürger auch. Wollte man hier eine 
Aenderung schaffen, so hiesse das, dass man 
das Gemeindebürgerrecht generell aufheben 
und alle Liechtensteiner einfach zu Landesbür
gern machen wollte. Es ist nicht anzunehmen, 
dass solche Vorschläge ernsthaft in Betracht 
gezogen würden. 

Mit dem Frauenstimmrecht als solches hat 
diese Frage allerdings nichts zu tun. Es sei 
denn, man stört sich daran, dass eine Schwei
zerin, die einen Vaduzer heiratet, nachher eben 
Vaduzerin ist. Ob sie in Angelegenheiten der 
Bürgergemeinde (im Gegensatz vielleicht zu 
einem in Vaduz lebenden Schaaner) mitreden 
kann, wird sich allerdings erst nach der geson
derten Abstimmung über die Einführung des 
Frauenstimmrechtes auf Gemeindeebene zei
gen. Eine gesonderte Abstimmung, bei der üb-

(Fortsetzung Seite 2) 

KOMMENTAR 
Eine notwendige Publikation 

«Das Gewerbe» stellt sich die Aufgabe, 
die Gewerbetreibenden über aktuelle 
volks- und betriebswirtschaftliche Pro
bleme, über soziale, arbeitsrechtliche 
und andere, das Gewerbe berührende 
Fragen zu informieren.» Mit diesen ein
leitenden Worten stellt Gewerbesekre
tär Dr. Alfons Goop das neue, erstmals 
erschienene Mitteilungsblatt der Gewer
begenossenschaft vor. In der ersten Aus
gabe wird die rechtliche Organisation 
des Gewerbes, in Erinnerung, gerufen, 
und verschiedene weitere Beiträge be
fassen sich mit Reglementen und Geset
zen, die das Gewerbe betreffen, und das 
Mitteilungsblatt beinhaltet des weiteren 
eine Reihe interessanter Informationen. 
Wenn verschiedene Finnen in unserem 
Lande eigene Betriebszeitungen heraus
geben, um einen gegenseitigen Informa
tionsaustausch zwischen Geschäftslei
tung und Arbeitnehmerschaft zu ge
währleisten, so stellt das neue Mittei
lungsblatt des Gewerbes aus anderer 
Sicht eine begrüssenswerte Publikation 
dar. Es dürfte ausser Zweifel stehen, 
dass es sich beim Gewerbe um einen 
der bedeutendsten Wirtschaftszweige in 
unserem Lande handelt. Neben vielen 
wichtigen Gesichtspunkten garantiert e s  
vor allem auch einen gesunden Mittel
stand und stellt überdies die krisen
sicherste Einkommensquelle dar und da
mit sichere Arbeitsplätze zur Verfügung. 
Die Bedeutung dieser Aspekte wird in 
einer Zeit. der Vollbeschäftigung und 
der oft zitierten konjunkturellen Ueber-
hitzung gerne und oftmals übersehen. 
Daraus ergibt sich im besonderen die 
Notwendigkeit einer laufenden Informa
tion Uber die aktuellen Probleme und 
die zur Behandlung stehenden Fragen. 
Die Gewerbetreibenden sind oftmals 
aufgerufen im Veraehmlassungsverfah-
ren zu Gesetzes- und Verordnungsent-
würfen Stellung zu beziehen. Das neue 
Mitteilungsblatt der Gewerbegenossen
schaft wird es ausserdem ermöglichen, 
diesen Gedankenaustausch und die Dis
kussion auf breiterer Basis durchzufüh
ren. Die monatlich erscheinende Publi
kation «Das Gewerbe» wird daher nicht 
nur einem Bedürfnis nach Information 
gerecht, sondern stellt aus diesem Grund 
zweifellos eine Notwendigkeit dar. (gk) 


